
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Verordnungs-Blatt der Generaldirektion der Badischen
Staatseisenbahnen. 1872-1920

1882

58 (5.10.1882)



Nr 38 . 211

Verordnung -Blatt
der

Generaldirection der Großherzoglich Badischen Staatseisenbahnen .
Karlsruhe , den 5 . October 1882 .

Inhalt .
Allgemeine Verfügungen:

Nr . 58492 . R . Abgabe von Kohlen .
Sonstige Bekanntmachungen :

Nr . 57904 . 8 . Gütertarif Basel - Ostschweiz .
Nr . 57937 . 8 . Statistische Anmeldescheine .
Nr . 57985 . 8 . Süddeutscher Getreideverkehr .
Nr . 58180 . 8 . Badisch-Elsaß -Lothringischer Verkehr .
Nr . 58227 . 8 . Güterverkehr vir » Brenner .
Nr . 58329 . 6 . Getreideverkehr .
Nr . 58350 . 6 . Belgisch -Südwestdeutscher Verkehr .

Nr . 58714 . 8 Böhm .- Schweiz .-Südbad . Getreideverkehr .
Nr . 58773 - 8 . Main - Neckarbahn - Badifcher Verkehr .
Nr . 58778 . 8 . Süddeutscher Getreideverkehr .
Nr . 59023 . 8 . Rheinisch - Westfälifch - Badischer Verkehr .
Nr . 58387 . 8 . Benützung fremder Güterwagen .
Nr . 58815 . 8 . § . 17 n des Wagenregulativs .
Nr . 57660 . 6l .v Mittheilungen über auswärtige Verwal¬

tungen .
Ordensverleihungen .
Aufgefundenes Geld .

Allgemeine Verfügungen.
Nr . 58492 . k . Abgabe von Kohlen an Beamte re . aus den Magazinsbeständen

betreffend .

Für die Kohlen , welche nach den Bestimmungen vom 28 . September 1880 Nr . 60465 . k .
Verordnungs -Blatt Nr . 43 an Beamte und Angestellte aus den Magazinsbeständen der Eisenbahn¬
verwaltung in der Zeit vom 1 . October d. I . bis letzten September k. I . abgegeben werden , wird
die Magazinstaxe auf 56 Pfennige pro Centnrr festgesetzt .

Karlsruhe , den 2 . October 1882 .

Generaldirection der Großherzoglich Badischen Staatseisenbahnen .
G m e t i n.

Sonstige Bekanntmachungen .
Güterverkehr .

Nr . 67904 . 8 . Mit dem 1 . October 1882 tritt ein
neuer Tarif für den directen Güterverkehr zwischen Basel ,
Station der Großh . Badischen Staatsräson bahnen einerseits
und den Stationen der Schweizerischen Nordostbahn ( ein¬
schließlich der Mtzbergbahn und der Linie Efsretikon - Hin¬
weil ) , der Eisenbahn Wädeusweil -Einsiedeln , der Vereinigten

Schweizerbahnen sowie de « Bodenseestationen Bregenz ,
Friedrichshofen und Lindau anderseits in Kraft , unter

gleichzeitiger Aufhebung des Tarifs für den directen Güter¬
verkehr zwischen Basel Badischer Bahnhof und den Bodense -

stationen sowie den Stationen Romanshorir trxwsit , St .
Margretheu tinusit und Buchs trnosit vom 1 . April 1878
( zweite veränderte Auflage vom 1. October 1880 ) .
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Die Tarifsätze des letzteren Tarifs sind nunmehr in

folgenden Tarifen ausgenommen :

Die Sätze für den Verkehr zwischen Basel Badischer

Bahnhof einerseits und den Bodenseestationen Bregenz ,

Friedrichshafen und Lindau sowie den Stationen Romans¬

horn trausit , St . Margrethen ti'smsit und Buchs Irausit

im Tarife Basel Bad . Bahn - Ostschweiz vom 1 . October

1882 .
Die Sätze für den Verkehr zwischen Basel Bad . Bahnhof

einerseits und den auf Badischem Gebiete gelegenen Boden¬

seestationen anderseits in dem II . Nachtrage vom 1 . Oc¬

tober l . I . zum Tarif für den directen Güterverkehr

zwischen Stationen der Main -Neckarbahn und Großh . Ba¬

dischen Staatsbahn einerseits und den Stationen des

Bodensees vom 1 . Dezember 1881 anderseits .

Die Sähe für den Verkehr zwischen Basel , Station der

Schweizerischen Centralbahn , und den Bodenseestationen in

dem II . Nachtrag vom 1 . October l . I . zum Tarif für die

Beförderung von Gütern zwischen Basel Central -Bahnhof

und sämmtlichen Stationen der Großh . Badischen Eisen¬

bahnen vom 1 . Dezember 1881 .

Nr . 57937 . 8 . Die Verfügung Nr . 48610 - 8 . ( Ver¬

ordnungs -Blatt v . 1881 S . 210 ) , wonach bei nach dem

Großherzogthum Luxemburg bestimmten Sendungen keine

Ausfuhranmeldeschcine erforderlich sind , wird zur genauen

Darnachachtung in Erinnerung gebracht .

Jir . 57985 . 8 . Mit Rücksicht aus den Umstand , daß

die auf Grund der Verfügungen Nr . 50707 . 8 . und Nr .

55930 . 8 . — Verordnungs -Blatt Nr . 49 und Nr - 55 v.

l . I . — mit Giltigkeit vom 1 . bezw . 20 . September d . I .

eingeführten Ausnahmetarife für den Transport von Ge¬

treide rc . im Süddeutschen Verband ( Verkehr mit Böhmen

und Oesterreich - Ungarn ) Abtheilung bezw . 8 des

Theils III Tarifheft Nr . 1 in der Hauptsache in Form von

Schnitttariftabellen erstellt sind , haben die Großh . Bahn¬

ämter sowie die übrigen Dienststellen behufs Erleichterung

der Ausstellung ihrer Stationstabellen drei bezw . zwei

Formulare , welche zu diesem Zweck gefertigt worden sind,

k. H . zugesandt erhalten . Das eine Exemplar dieser Sta¬

tionstarife ist alsbald nach erfolgter Aufstellung an Großh .

Hauptcontrole I zur Prüfung einzusenden -

Nr . 58190 . 8 . Mit Wirkung vom 1 . Oktober d . I .

kommen für den Transport von Erze » und Schwefelkies

( Abbrände ) im Verkehr zwischen Stationen der Eisenbahnen

in Elsaß -Lothringen einerseits und Mannheim andererseits

allgemein die Frachtsätze des AusnahmetarifS 2 ( Steine )

in Anwendung .

' ^ »75 58227 . 8 . Mit dem 1 . October l . I . tritt ein

neuer Theil II des Deutsch - Italienischen Gütertarifs , die

Taren der Brennerroute enthaltend , in Wirksamkeit . Durch

diesen Tarif werden die diesseitigen Stationen Aglaster -

hausen , Eberbach , Mauer , Mosbach , Offenau , Rappenau

Station und Saline sowie Wimpfen mit den Italienischen

Stationen der Gruppe I und Wertheim mit jenen der

Gruppen I , III und IV des Verzeichnisses auf Seite 2 — 4

des obigen Tarifs in directen Güterverkehr via Kufstein -

Brenner -Peri gesetzt . Im Verkehr mit den übrigen Ita¬

lienischen Stationen sind die Sendungen via Gotthard

abzusertigen . Für den Verkehr via Brenner haben die in

Theil I des Deutsch - Italienischen Gütertarifs enthaltenen

reglementarischen Bestimmungen , Tarifvorschristen und

Waarenclassistcation Geltung .

Für die Abfertigung und Rapportirung der Sendungen

ist bis auf Weiteres die im Besitze der Stationen befind¬

liche Gütererpeditions - Instruction für den Verkehr mit

Italien maßgebend .

Die Leitung der Sendungen hat nach der gleichzeitig

mit obigem Tarife zur Ausgabe kommenden Jnstradirungs -

Tabelle zu erfolgen .

Die obenbezeichneten Verbandstationen sind in das mit

diesseitiger Verfügung Nr . 52341 . 8 . Verordnungs -Blatt

Nr - 51 v . l . I . ausgegebene Verzeichniß unter besonderer

Ueberschrist

„Deutsch - Italienischer Güterverkehr via Brenner rc .
"

aufzunehmen .

Nr . 58329 . 8 . Der Lemberg - Czernowitz -Jassy -Bahu

ist es des derzeit stattfindenden großen Güterverkehrs wegen

uud in Ermangelung des benöthigten Wagenmaterials nicht

immer möglich , die zur Aufgabe gelangenden Transporte

sofort zu befördern , wodurch die Zuweisung der Transporte

an die zur Zeit der Aufgabe gerade an der Reihe befind¬

liche , verkehrsberechtigte Route nicht streng durchgeführt

werden kann .
Den Dienststellen wird hiervon mit dem Bemerken

Nachricht gegeben , daß bei Wahrnehmung etwaiger aus

diesem Anlaß herrührenden unrichtigen Abfertigungen oder

Fehlleitungcn Ablenkungen solcher Sendungen nicht vorge¬

nommen werden dürfen , sondern dieselben auf den auf den

Frachtbriefen von den Bersandtstationen jeweils vorgrtra -



gcnen Routen wcitcrzuleiten sind , wobei unter Berufung
auf gegenwärtige Verfügung Anzeige anher zu erstatten ist -

Nr . 58350 . L . Im Bclgisch - Südwestdeutschen Verkehr
wird der Artikel „ Paraffinöl zur Leuchtgasbereitung " wie
„ Braunkohlentheeröl , schweres , dunkles , in Fässern " nach
Specialtarif II tarifirt .

^ ^ Air . 58714 . L . Unter Bezug auf die Verfügung Nr .
54387 . L . — Verordnungs - Blatt Nr . 53 vom l . I . —
wird bekannt gegeben , daß mit Wirkung vom 10 . October
l . I . die bisher noch in Geltung gebliebenen Frachtsätze des
Süddeutschen Getrcide -Ausnahmetarifs Theil III TarifheftNr . 1 , giltig vom 1 . Januar 1880 , für den Verkehr von
Böhmen nach Basel , Schaffhausen , Singen und Konstanz
außer Kraft treten .

Hierdurch treten sämmtliche im bezeichneten Getreide -
Ausnahmctaris Theil III Tarifheft Nr . 1 sowie in den
zugehörendcn Nachträgen für Basel , Schaffhausen , Singen
und Konstanz enthaltenen Frachtsätze definitiv außer Kraft .

"
^ ^ Nr . 68773 . L . Mit sofortiger Wirkung tritt für den
Transport von Mauersteinen ab Ncckarhausen nach Wein -
Heim ein Frachtsatz von 0,20 für 100 LZ in Kraft .

Nr . 58776 . L . Der mit Verfügung Nr . 55S30 . L .— Verordnungs - Blatt Nr . 55 vom l . I . — cingeführie
Auönahmetarif — Theil III Tarifheft Nr . 1 des Süd¬
deutschen Verbands ( Verkehr mit Oesterreich - Ungarn ) —
für den Transport von Getreide rc . ist Seitens der Oester -
reichischen Staatseisenbahn - Gesellschaft erst mit Wirkungvom 1 . October l . I . zur Einführung gebracht worden .Es finden aber für die in der Zeit vom 20/30 . Septemberl . I . von Stationen dieser Verwaltung zur Abfertigung
gelangten Getreide - rc - Sendungen die Taren des neuen
Süddeutschen Getreideausnahmetarifs im Wege der Rück¬
vergütung Anwendung , worauf zutreffenden Falles die Em¬
pfänger solcher Sendungen aufmerksam zu machen sind.

Auf Seite 132 des neuen Getreideausnahmetarifs istder Frachtsatz Lrombutllolz - (Stcinamanger ) - lUanudoiinB . L . von 5,35 pro 100 Lx auf 4,35 richtig
zu stellen .

Nr . 59023 . L . Vom 1 . October l . I . ab wird der
seither über Mülheim K - M . - Deutzcrfeld -Köln Rh . geleitete
Verkehr über Opladen - Kalk instradiren .

Dementsprechend sind die Anmerkungen auf den
Seiten 11 , 12 , 14 und 15 des Jnstradirungstablcaus zu
Heft 4 des Rheinisch -Westfälisch -Badischen Gütertarifs vom
1 . Juli l . I . zu streichen .

Materialsachen .
Nr . 58387 . L . Die gedeckten Güterwagen der Eisen¬

bahn Wien - Aspang , sowie die gedeckten Güterwagenund die Kohlenwagen der Oester reichischen Nord -
westbahn und Süd - Norddeutschen Verbindungs¬
bahn dürfen bis auf Weiteres nur mit den im § . 5 des
Vereins - Wagen - Regulativs vorgesehenen Beschränkungen
benützt werden .

Nr . 58816 . L . Zum § . 17 a des Regulativs für
die gegenseitige Wagenbenützung im Bereiche des Vereins
Deutscher Eisenbahnverwaltungen sind Ausführungsbestim¬
mungen erschienen , welche mit dem 1 . Oktober d . I . in
Kraft treten und den Dienststellen k. H , zugehen werden .

Wie schon mit Verfügung Nr . 70507 . L . vom v . I .— Verordnungs -Blatt Seite 288 — empfohlen , wird durch
diese Ausführungsbcstimmungen angestrebt , alle kleinlichen ,dem Zweck der Vorschriften in § . 17 a des Wagemegulativs
nicht entsprechenden Beanstandungen des Transportmaterials
fernzuhalten und wird deßhalb den Stationen eine maß¬
volle Handhabung dieser Vorschriften wiederholt anempfohlen .
Die an die Großh . Bahnämter erlassene Verfügung vom
29 . August d . I . Nr . 51116 . L . wird hiermit aufgehoben .

Im Vollzug der gedachten Ausführungsbestimmungen
hat die Aufnahme und Vorlage von Protokollen künftighin
nur noch in denjenigen Fällen stattzufinden , in welchen nach
bestimmter Ueberzeugung der Stationen die vorgeschriebene
Reinigung bezw . Desinsection der Wagen entweder gar
nicht oder nur in unzureichender und nachlässiger Weise
vorgenommen wurde und in welchen daher auf die Ent¬
schädigungsgebühr von 10 Anspruch zu machen ist . In
solchen Fällen muß in dem Protokoll bestimmt angegeben
sein , welche Verunreinigungen , an welchen Wagenbestand -
theilen und in welchem Umfange dieselben vorgefunden
wurden , ob sie mit Sicherheit als thierische Exkremente ,Streu oder Dünger rc . zu erkennen waren und wieviel
Arbeitszeit zur Beseitigung der Reste aufgewendet worden
ist . Ferner muß aus denselben hervvrgehen , daß beide
Beamte , welche das Protokoll unterzeichnet haben und wo¬
von der eine der diensthabende Stations - oder Erpeditions «
beamte fein muß , den Wagen vor der Reinigung persönlich
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untersucht haben ; den bezüglichen Unterschriften ist die

Dienstqualität beizusetzen.

Im Uebrigcn wird den Stationen bei diesem Anlasse

die genaue Untersuchung der Wagen vor deren Beladung

mit Gütern , eventuell die Nachreinigung derselben wieder¬

holt zur Auflage gemacht .
Die bis jetzt zur Rechtfertigung hinaus gegebenen Pro¬

tokolle fremder Bahnverwaltungen sind nunmehr schleunigst
einer erledigenden Behandlung zuzuführen .

Mittheiluugen .

Nr . 57660 . 6 .V , Die Alt -Damm -Colberger Eisen¬

bahn ( s . Mittheilung Nr . 12048 . 8 . Verordnungs -Blatt

Nr . 12 vom l . I .) ist in den Verein Deutscher Eisenbahn¬

verwaltungen ausgenommen roorden .

Ordensverleihungen .

In Vertretung Seiner Königlichen Hoheit des

Gryßherzogs haben Seine Königliche Hoheit

der Erbgroßherzog gnädigst geruht :

dem Bezirksmaschineningenieur Kayser die unter --

thänigst nachgesuchte Erlaubniß zur Annahme und zum

Tragen des ihm von Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser

verliehenen Königlich Preußischen Kronenordens IV . Klasse,
sowie

dem Bezirksmaschineningenienr Peters und
dem Transportinspector Becht die unterthänigst nach¬

gesuchte Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen des

denselben von Seiner Majestät dem Kaiser von Oesterreich

verliehenen Ritterkreuzes des Franz - Joseph - Ordens zu

ertheilen .

Aufgefundenes Geld .

Es wurde aufgefunden :

am 25 . September im Bereiche des Bahnhofes Frei¬

burg der Betrag von 10
am 25 . September im Bereiche des Bahnhofes Stockach

der Betrag von 2 ^ 55

am 27 . September im Zuge 173 der Betrag von 7

51 A und in Karlsruhe abgeliefert .
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